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seite schafft und dadurch den anderen Ehegatten oder 
einen unterhaltsberechtigten Abkömmling schädigt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.

(2) Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. Die 
Zurücknahme des Antrags ist zulässig.

§ 170 b

(1) Wer sich einer gesetzlichen Unterhaltspflicht vor
sätzlich entzieht, so daß der Lebensbedarf des Un
terhaltsberechtigten gefährdet ist oder ohne öffentliche 
Hilfe oder die Hilfe anderer gefährdet wäre, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 170 c

Wer einer von ihm Geschwängerten gewissenlos die 
Hilfe versagt, deren sie wegen der Schwangerschaft 
oder der Niederkunft bedarf, und dadurch Mutter 
oder Kind gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren bestraft.

§ 170 d

Wer das körperliche oder sittliche Wohl eines Kin
des dadurch gefährdet, daß er in gewissenloser Weise 
seine Fürsorge- oder Erziehungspflichten gröblich ver
nachlässigt, insbesondere das Kind ohne ausreichende 
Nahrung oder Wartung läßt, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren bestraft, soweit nicht die Tat 
nach anderen Vorschriften mit schwererer Strafe be
droht ist.

§ 141
Verletzung der Unterhaltspflicht

(1) Wer sich seiner gesetzlichen Unterhaltspflicht 
gegenüber seinen Kindern durch Nichtaufnahme von 
Arbeit, häufigen Arbeitsplatzwechsel oder auf andere 
Weise entzieht, wird von einem gesellschaftlichen Or
gan der Rechtspflege zur Verantwortung gezogen oder 
mit Verurteilung auf Bewährung oder mit Freiheits
strafe bis zu zwei Jahren bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer sich in gleicher Weise 
einer durch gerichtliche Entscheidung festgelegten Un
terhaltspflicht gegenüber dem Ehegatten, früheren 
Ehegatten oder Verwandten entzieht.

§ 142

Verletzung von Erziehungspflichten

(1) Wer die elterliche oder eine andere Rechts
pflicht, für die körperliche, geistige oder sittliche Ent
wicklung eines Kindes oder Jugendlichen zu sorgen, 
mißachtet, indem er

1. das Kind oder den Jugendlichen fortwährend ver
nachlässigt und dadurch vorsätzlich oder fahrlässig 
in der Entwicklung schädigt oder gefährdet;

2. . . . (bei § 223b StGB West)
3. .. . (bei § 143 StGB West)

wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung bestraft.

(2) Wer durch die Tat fahrlässig eine schwere 
Schädigung des Kindes oder des Jugendlichen ver
ursacht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis 
zu fünf Jahren, und wer durch sie den Tod des 
Opfers fahrlässig verursacht, mit Freiheitsstrafe von 
zwei bis zehn Jahren bestraft.

§§ 143,144
(bei § 235 StGB West)


